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6. Die Initiative K-EINBrUch

Speziell zum Thema Einbruchschutz 
hat die Polizei die Initiative K-EIN-
BRUCH initiiert. In enger Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft versucht die 
Aktion die Bevölkerung für die The-
matik zu sensibilisieren und einfache 
Tipps für ein sichereres Leben zu ver-
mitteln. Dreh- und Angelpunkt der 
Initiative stellt der „Tag des Einbruch-
schutzes“ dar, der jeweils am letz-
ten Wochenende im Oktober statt-
fi ndet, dem Tag der Zeitumstellung 
von der Sommer- auf die Winterzeit. 

Unter dem Motto „Eine Stunde mehr 
für mehr Sicherheit“ wird dieser Tag 
sowohl von der Polizei als auch von 
Firmen und Verbänden genutzt, um 
die Bevölkerung aufzuklären und 
beispielsweise geeignete Sicherungs-
technik vorzustellen.

Weitere Informationen zum Thema 
fi nden Sie auf www.k-einbruch.de – 
dort steht Ihnen unter anderem das 
interaktive Haus mit Tipps, wie man 
sein Zuhause sichert, zur Verfügung.

 Das interaktive Haus auf www.k-einbruch.de

Die Initiative K-EINBrUch



36

7. Staatliche Förderung von Einbruchschutz

Förderprogramm Einbruch-
schutz als Einzelmaßnahme durch 
Zuschuss oder Kredit 
Über das Förderprogramm „Alters-
gerecht Umbauen – Investitionszu-
schuss (455)“ der KfW-Bankengruppe 
kann seit 19.11.2015 gezielt in Einzel-
maßnahmen zum Schutz gegen Woh-
nungseinbruch investiert werden. Ab 
01.04.2016 werden zusätzliche Ein-
zelmaßnahmen zum Einbruchschutz 
zudem über eine erweiterte Kreditva-
riante des Programms „Altersgerecht 
Umbauen (159)“ gefördert.

Wer kann Förderanträge stellen?
» Eigentümer von selbst genutzten 

oder vermieteten Ein- und Zwei-
familienhäusern mit maximal zwei 
Wohneinheiten

» Ersterwerber von neu sanierten 
Ein- und Zweifamilienhäusern 
mit maximal zwei Wohneinheiten 
sowie Eigentumswohnungen

» Eigentümer von selbst genutzten 
oder vermieteten Eigentumswoh-
nungen in Wohnungseigentümer-
gemeinschaften

» Mieter (eine Modernisierungs-
vereinbarung zwischen Vermieter 
und Mieter wird empfohlen)

» Weitere Träger von Investitions-
maßnahmen, wie z. B. Wohnungs-
unternehmen/-genossenschaften,
Bauträger, Körperschaften und 

Anstalten des öffentlichen Rechts 
(ab 01.04.2016 in der erweiterten 
Kreditförderung)

Wie wird gefördert?
» Zinsgünstige Kredite für alle Antrags-

berechtigten (ab 01.04.2016 in der 
erweiterten Kreditförderung)

» Investitionszuschuss für Privat-
personen

Was wird gefördert?
» Einbau von einbruchhemmenden 

Haus- und Wohnungseingangstü-
ren bzw. Einbau von Nachrüstsys-
temen für Haus- und Wohnungs-
eingangstüren

» Einbau von Nachrüstsystemen für 
Fenster

» Einbau einbruchhemmender Gitter 
und Rollläden

» Einbau von Einbruch- und Überfall-
meldeanlagen

» Weitere Maßnahmen wie Türspione, 
(Bild-)Gegensprechanlagen, z. B. 
mit Videotechnik 

Staatliche Förderung von Einbruchschutz

oder vermieteten Eigentumswoh-
nungen in Wohnungseigentümer-

vereinbarung zwischen Vermieter 

maßnahmen, wie z. B. Wohnungs-
unternehmen/-genossenschaften,

mit Videotechnik 
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Staatliche Förderung von Einbruchschutz

Informationen über die finanzielle 
Förderung sowie die konkreten 
Maßnahmen gibt es im Merkblatt 

„Altersgerecht Umbauen – Inves-
titionszuschuss (455)“ sowie der 
dazugehörigen Anlage „Technische 
Mindestanforderungen für Maß-
nahmen zur Barrierereduzierung 
und zum Einbruchschutz“. Maß-
nahmen zum Einbruchschutz müs-
sen von Fachunternehmen ausge-
führt werden. Es gelten im Einzelfall 
die in der Beschreibung der jeweili-
gen Maßnahme genannten Anfor-
derungen gemäß DIN. Informati-
onen zum fachgerechten Einbau 
von zertifizierten und DIN-geprüf-
ten einbruchhemmenden Produk-
ten erteilen Mitarbeiter der (Krimi-
nal-)Polizeilichen Beratungsstellen. 

Die Antragstellung muss vor Beginn 
des Vorhabens erfolgen! Sie erfolgt 
ONLINE auf der KfW-Seite: Antrag 
komplett ausfüllen, ausdrucken und 
zusammen mit der Kopie des Perso-
nalausweises (Vorder- und Rückseite) 
an die KfW senden. Der Beginn der 
Maßnahmen kann erst nach Rück-
meldung der KfW erfolgen. Spätes-
tens sechs Monate nach der Zusage 
der KfW muss die Maßnahme abge-
schlossen und der Antrag für den 
Zuschuss gestellt sein.

WIchTIg Herstellerverzeichnisse und Errichter-
listen hierzu gibt es unter  
www.k-einbruch.de
Sollen Maßnahmen zum Einbruch-
schutz in Verbindung mit barriere- 
reduzierenden Maßnahmen umge-
setzt werden, kann ein „Kombi-
Antrag“ gestellt werden. Weitere 
Informationen dazu im Internet 
unter: www.kfw.de/einbruchschutz

Förderprogramm Einbruchschutz 
im rahmen einer energetischen 
Sanierung oder in Kombination 
mit barrierereduzierenden  
Maßnahmen durch Zuschuss oder 
Kredit
Über das Förderprogramm „Energie-
effizient Sanieren (151, 152, 430)“ 
kann in Maßnahmen zum Schutz 
gegen Wohnungseinbruch investiert 
werden, wenn diese bei einer ener-
getischen Sanierung zusätzlich vor-
genommen werden.
Das KfW-Förderprogramm „Alters-
gerecht Umbauen (159, 455)“ för-
dert Maßnahmen zum Einbruch-
schutz nicht nur als Einzelmaßnahme, 
sondern auch in Kombination mit 
barrierereduzierenden Maßnah-
men. Weitere Informationen unter 
www.kfw.de/einbruchschutz „Mehr 
Sicherheit für Ihre vier Wände.“
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Wer kann Förderanträge stellen?
» Alle Träger von Investitionsmaßnah-

men an selbst genutzten oder ver-
mieteten Wohngebäuden sowie 
Eigentumswohnungen, z. B.:
› Privatpersonen (auch Mieter) 

unabhängig vom Alter der 
Antragsteller

› Wohnungseigentümergemein-
schaften

› Wohnungsunternehmen/ 
-genossenschaften

› Bauträger, Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen 
Rechts

» Ersterwerber von barrierefrei oder 
barrierearm umgebautem und/
oder energieeffizient saniertem 
Wohnraum

Wie wird gefördert?
» Zinsgünstige Kredite für alle 

Antragsberechtigten
» Investitionszuschuss für Privatper-

sonen

Fachgerechter Einbau:
Einbruchhemmende Fenster und Türen 
können ihren Zweck nur dann erfüllen, 
wenn sie nach der Anleitung des Her-
stellers fachgerecht eingebaut werden. 
Auf die Aushändigung einer Montage-
bescheinigung sollte bestanden werden.

Mit den auf den Herstellerverzeichnis-
sen der Polizei aufgeführten Produkten 
können Sie die in Kapitel 2 empfohle-
nen Sicherheitsstandards erfüllen. Die 
aktuellen Verzeichnisse für 
» Profilzylinder,
» Schutzbeschläge,
» Einsteckschlösser,
» einbruchhemmende Türen/Tore,
» einbruchhemmende Fenster/ 

Fassaden,
» einbruchhemmende Rollläden,
» einbruchhemmende Nachrüstpro-

dukte,
» in den Falz eingelassene Nachrüst-

produkte für Fenster und Türen 
sowie

» einbruchhemmende Gitter
finden Sie unter www.polizei.bayern.de, 
Rubrik Schützen und Vorbeugen, Bera-
tung, Technische Beratung. 

 Polizeilich empfohlene Hersteller erkennen Sie an 
   diesem Gütesiegel

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende 
Produkte.


